
halts kann deshalb eine Zahlungsanordnung auf die be-
willigte Prozesskostenhilfe nicht gestAtzt werden.
(Leits4tze des Einsenders)

OLG NArnberg, Beschl. v. 22.5.2006 – 9 WF 569/06 (AG
Schwabach)

Aus den Gründen: I. Das Familiengericht hat dem Antrags-
gegner mit Beschl. v. 13.7.2004 im Scheidungsverfahren
ratenfreie Prozesskostenhilfe bewilligt.
Er hat im Scheidungsverfahren für die beiden bei ihm leben-
den gemeinsamen minderjährigen Kinder der Parteien Kin-
desunterhalt als Folgesache geltend gemacht. Mit Beschl. v.
15.11.2005 hat das Familiengericht die bewilligte Prozess-
kostenhilfe auf die Folgesache Kindesunterhalt erstreckt. Die
Parteien haben anschließend mit gerichtlich protokollierter
Vereinbarung vom 15.11.2005 den Kindesunterhalt geregelt.
Danach hat sich die Antragstellerin verpflichtet, für die Kin-
der jeweils 52 % des Regelbetrages und einen Rückstand auf
Kindesunterhalt in Höhe von 5.023,20 EUR zu zahlen.
Im Hinblick auf die vereinbarte Zahlung von 5.023,20 EUR
hat der Rechtspfleger nach Anhörung des Antragsgegners mit
Beschl. v. 14.3.2006 eine Einmalzahlung auf die Prozess-
kosten in Höhe von 1.432,68 EUR angeordnet.
Gegen diesen am 16.3.2006 zugestellten Beschluss richtet
sich die am 18.4.2006 eingegangene sofortige Beschwerde
des Antragsgegners, der der Rechtspfleger nicht abgeholfen
hat.
II. Die zulässige (§ 127 Abs. 3 ZPO) Beschwerde ist auch
begründet, denn die vereinbarte Nachzahlung auf Kindes-
unterhalt kann dem Antragsgegner weder als gem. § 115
ZPO einzusetzendes Einkommen noch als Vermögen zuge-
rechnet werden.
Für die Entscheidung, ob Zahlungen auf die Prozesskosten-
hilfe anzuordnen sind, kommt es auf die wirtschaftlichen
Verhältnisse des Antragsgegners an. Die vereinbarte Nach-
zahlung auf Kindesunterhalt berührt aber seine Leistungs-
fähigkeit i.S.d. § 115 ZPO nicht.
Die Geltendmachung des Kindesunterhalts durch den An-
tragsgegner erfolgt in Prozessstandschaft gem. § 1629 Abs. 3
S. 1 BGB. Nach der Rspr. des OLG Nürnberg (JurBüro 1990,
754), die vom BGH gebilligt wurde (FamRZ 2005, 1164), ist
für die Bewilligung von Prozesskostenhilfe auf die Einkom-
mens- und Vermögensverhältnisse des klagenden Elternteils
abzustellen, nicht auf diejenigen des Kindes.
Eine Nachzahlungsanordnung hätte danach nur erfolgen kön-
nen, wenn die Nachzahlung auf Kindesunterhalt als Einkom-
men bzw. Vermögen des Antragsgegners anzusehen wäre.
Dies ist jedoch nicht der Fall, denn Kindesunterhalt ist Ein-
kommen des Kindes und zählt nicht zum Einkommen i.S.d.
§ 115 ZPO des den Kindesunterhalt entgegen nehmenden
Elternteils (Zöller/Philippi, 25. Aufl., § 115 ZPO Rn 9). Dies
gilt auch für die Nachzahlung auf Kindesunterhalt, denn auch
bei der geflossenen Nachzahlung handelt es sich nach der

Vereinbarung der Parteien vom 15.11.2005 eindeutig um
Kindesunterhalt.

Mitgeteilt von Dr. Dietmar Seidel, VRiOLG, Nürnberg

Kindergeld als Sozialleistung i.S.d. § 55 SGB I

§ 55 SGB I

Bei Kindergeldzahlungen, die nach dem EStG gew4hrt
werden, handelt es sich im Ergebnis um Sozialleistungen,
die der Schutzvorschrift des § 55 SGB I unterfallen.

LG Kçln, Beschl. v. 28.3.2006 – 13 T 048/06 (AG BrAhl)

Aus den Gründen: Die gem. § 793 ZPO statthafte und auch
im Übrigen zulässige Beschwerde der Gläubigerin gegen den
Beschluss des AG Brühl vom 20.2.2006 ist begründet.
Nach Auffassung der Kammer handelt es sich auch bei den
Kindergeldzahlungen, die nach dem Einkommensteuergesetz
gewährt werden, im Ergebnis um Sozialleistungen, die der
Schutzvorschrift des § 55 SGB I unterfallen. Die Zweck-
bestimmung des Kindergeldes als Sozialleistung hat keine
Änderung dadurch erfahren, dass es nicht mehr nach dem
Bundeskindergeldgesetz sondern seit dem Jahr 1996 nach
dem Einkommensteuergesetz gewährt wird. Eine Unterschei-
dung der Kindergeldleistungen nach der Rechtsgrundlage
(Einkommensteuergesetz oder Bundeskindergeldgesetz) ent-
spricht nicht der Absicht des Gesetzgebers, Kindergeld in
besonderer Weise zu schützen. Eine Besserstellung von Leis-
tungen nach dem Bundeskindergeldgesetz, für die unstreitig
die weitreichendere Vorschrift des § 55 SGB I gilt, im Ver-
gleich zu Leistungen nach dem Einkommensteuergesetz ist
nicht begründbar.
Dass die Kreissparkasse ihre Rechtspraxis – wohl auf Grund
einer vereinzelt vertretenen Auffassung in der Literatur (Zöller/
Stöber, ZPO, 25. Aufl., § 850k Rn 1; ders., Forderungspfän-
dung, 13. Aufl., Rn 153q) – geändert hat und das Kindergeld
nicht mehr als Sozialleistung i.S.d. § 55 SGB I ansieht, ändert
an dieser Bewertung grundsätzlich nichts.
Das auf dem Girokonto der Schuldnerin eingehende Kinder-
geld ist demnach für die Dauer von sieben Tagen seit der
Gutschrift unpfändbar. Nach Ende der Schonfrist kann der
Schuldner beim Vollstreckungsgericht eine Abänderung des
Pfändungsbeschlusses dahingehend erwirken, dass ihm der
nach § 55 Abs. 4 SGB I genannte Betrag bis zum nächsten
Zahlungstermin pfandfrei belassen wird.

Mitgeteilt von Dr. Hans van Els, RiAG i.R., Solingen
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